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Die Anteilinhaber des oben genannten Fonds, der von der von der Heydt Invest SA („Verwaltungsgesellschaft“) 
verwaltet wird, werden hiermit über die nachfolgend aufgeführten Änderungen informiert, welche mit Wirkung vom 31. 
Juli 2018 in Kraft treten: 
 

1. Erfolgsabhängige Vergütung 
 

Erfolgsabhängige Vergütung bis zum 31. Juli 2018 
 

Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, pro Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige Vergütung 
(„Performance Fee“), welche sie an den Anlageberater weitergibt, in Höhe von 15% des den 6% p.a. („hurdle 
rate“) übersteigenden und um Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen bereinigten Wertzuwachs des 
Anteilwerts zu erhalten. 

 
Die erfolgsabhängige Vergütung wird jeden Bewertungstag auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl 
umlaufender Anteile berechnet und jährlich nachträglich ausgezahlt. Der um Ausschüttungen und/oder 
Kapitalmaßnahmen bereinigte Anteilwert am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres bildet die 
Berechnungsgrundlage der hurdle rate für das darauf folgende Geschäftsjahr. Wertminderungen des Anteilwerts 
zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres werden nicht auf folgende Geschäftsjahre vorgetragen und müssen 
nicht aufgeholt werden. Jedes Geschäftsjahr wird zur Berechnung der Performance Fee separat betrachtet. 

 
Erfolgsabhängige Vergütung ab dem 1. August 2018 

 
Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, pro Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige Vergütung 
(„Performance Fee“), welche sie anteilig an den Anlageberater weitergibt, zu erhalten. 
Der Erfolg wird bewertungstäglich ermittelt. Zur Ermittlung des Erfolges wird die Wertentwicklung auf Anteilsebene 
seit Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres gemäß BVI-Methode ermittelt (BVI-Methode).  
Die erfolgsabhängige Vergütung beläuft sich auf bis zu 20% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung der 
Anteilklasse am Ende der laufenden Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode 
übersteigt. Die jährliche Abrechnungsperiode beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines Kalenderjahres.  
Der um Ausschüttungen und/oder Kapitalmaßnahmen bereinigte Anteilwert am Ende der abgelaufenen 
Abrechnungsperiode bildet die Berechnungsgrundlage für das darauffolgende Geschäftsjahr. Die 
erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der 
Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden 
übersteigt („High Watermark").  
Die erfolgsabhängige Vergütung wird unter Berücksichtigung der umlaufenden Anteile täglich festgeschrieben 
und abgegrenzt. Ist die Wertentwicklung negativ, so wird mit der gleichen Berechnungsmethode die bisher 
ermittelte erfolgsabhängige Vergütung anteilig aufgelöst. Negative Beträge werden nicht vorgetragen. 
Die zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann dem Teilfondsvermögen jährlich entnommen und nach dem 
Abgrenzungsstichtag ausgezahlt werden. Abgrenzungsstichtag ist das Geschäftsjahresende. 

 
 

2. Vergütung der Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle 
Die Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellen- 
und Zahlstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlichen, 
täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, zuzüglich 9.400 Euro jährlich, wobei eine Anpassung aufgrund 
von Änderungen aufsichtsrechtlicher bzw. gesetzlicher Vorgaben möglich ist. Diese Vergütungen werden 
monatlich nachträglich anteilig ausgezahlt und verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
3. Vergütung des Vertriebs 
Neu: 



Die Hauptvertriebsstelle erhält für ihre Dienstleistungen eine jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 0,50% 
p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung 
wird monatlich nachträglich anteilig an die Verwaltungsgesellschaft geleistet und versteht sich zuzüglich einer 
etwaigen Mehrwertsteuer. Die Verwaltungsgesellschaft vereinnahmt zunächst diese Gebühr und leitet diese an 
die Hauptvertriebsstelle oder jede autorisierte Untervertriebsstelle weiter. 
Anteile der Anteilklassen B und I2 dürfen nur im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft und zusätzlich 
nur von solchen Vertriebspartnern erworben werden, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften (wie diskretionäres 
Fondsmanagement und / oder unabhängige Beratung unter MIFID II) oder aufgrund besonderer 
Vergütungsvereinbarungen mit den betroffenen Kunden laufende Vertriebsprovisionen (Bestandsprovisionen) 
nicht annehmen und behalten dürfen. Die Anteilklassen B und I2 zahlen keine Vergütung an die 
Hauptvertriebsstelle oder jede autorisierte Untervertriebsstelle. 
 
4. Artikel 6 Anteilwertberechnung 
Neu:5. i)  
Nicht notierte Optionsscheine werden anhand ihres inneren Wertes (aktueller Preis des Basiswertes abzüglich 
des Ausübungspreises oder, falls diese Differenz negativ ist, mit Null) bewertet. 
 
5. Artikel 11 Kosten 
(1) Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen (einschließlich der daran nach Marktusancen ggf. gekoppelten Zur-
Verfügung-Stellung von Research- und Analyseleistungen), insbesondere bankübliche Spesen für 
Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds bzw. Teilfonds und 
deren Verwahrung sowie bankübliche Kosten für die Verwahrung von ausländischen Investmentanteilen im 
Ausland; 

 
 
Die Änderungen treten mit Wirkung vom 31. Juli 2018 in Kraft. 
 
Anteilinhaber, die mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme 
ihrer Anteile bis zum 31. Juli 2018 gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes zu 
beantragen. 
 
Der gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, sind ab dem 31. Juli 2018 am Sitz der 
Gesellschaft, der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen kostenlos erhältlich.  
 
Grevenmacher, im Juni 2018 
 
 
 
Die Verwaltungsgesellschaft  
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